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RS OGH 1983/8/31 1Ob693/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1983

Norm

KO §7

KO §8

Rechtssatz

Das Verfahren gemäß § 8 Abs 3 KO kann erst dann gegen den Gemeinschuldner auf Antrag aufgenommen werden,

wenn der Masseverwalter den Eintritt in den Prozeß ablehnt. Die Ablehnung des Eintritts in den Prozeß durch den

Masseverwalter kann in jeder Form erklärt werden und bedarf keiner ausdrücklichen Beschlußfassung durch das

Konkursgericht.
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